
Mlig.-Abt. IV. - 2787/14.

Kundmachung
vom 23. Mai 1914.

Ans Grund dcr 88 40 (Ziffer und koo des
(Gesetzes vom 24. März 190», L.-G. undB.-Bl. Nr. 17
tGcmeindcslatntl, werden für dns Befahre» der Sofien¬
brücke im III. Bezirke  solaendc Bcrkchrsbeschränkttngen
angcordnct:

1. Mcnschcnansamntlnngcn sowie die Benützung der
Fahrbahn durch Fnßgättgcr sind verboten.

2. Falls die Brücke von einem Zuge oder von zwei
Zügen dcr städt. Straßenbahnenbefahren ist, dürfen gleich¬
zeitig mir Fuhrwerke mit einem Gesamtgewicht von
höchstens drei Tonnen über die Brücke verkehren.

3. Wenn die Brücke von Züge» dcr städt. Skraßcn-
bahnen ganz frei ist, können Lastwagen mit einem Gesamt¬
gewicht bis zu0 Tonnen über die Brücke verkehren.

4. Ter Berkehr von Fuhrwerken mit mehr als
0 Tonnen Gesamtgewicht ist verboten.

Übertretungen dieser Borschriftcn werden gemäß
88 IO» und ioi des oben genannten Gesetzes mit
Geld bis zu 400 X oder mit Arrest bis zu 14 Tagen
bestraft.

Vom Magistrate der k. k. Reichshaupt-
und Residenzstadt Wien,

im selbständigen Wirkungskreise.
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